
schäftigten zu niedrige Stun-
denlöhne mit ALG II aufbes-
sern können. Eine negative
Einkommensteuer ist da die
bessere Variante. Und um ein
Absinken der Löhne zu ver-
hindern, schlagen wir zu-
gleich einen gesetzlichen
Mindestlohn vor.

Ihr Vorschlag fällt mit
4,50 Euro eher bescheiden
aus. Ein Mindestlohn 
könnte sich aber auch an
bereits gesetzlich veranker-
ten Lohnuntergrenzen wie
der Pfändungsfreigrenze
orientieren. Dann kommt
man auf etwa 7,50 Euro je
Stunde.

Bofinger: Zusammen mit
der negativen Einkommen-
steuer entsprechen die 4,50
einem heutigen Bruttolohn
von 5,75 Euro. Den Betrag kann man aber durchaus noch et-
was höher ansetzen, als wir es getan haben. Ich bestehe nicht
auf den einzelnen Beträgen unseres Konzeptes. Aber: Mit ei-
nem Mindestlohn von 4,50 oder 5,00 Euro hätte man im-
merhin schon einmal einen Fuß in der Tür. Und wir brauchen
in Deutschland einen Mindestlohn, weil die Lohnspreizung
nach unten sehr groß ist. Da wäre es sinnvoll, möglichst bald
einen Boden einzuziehen und ihn dann bei Bedarf anzuhe-
ben. Die Briten sind dabei sehr klug vorgegangen. Sie haben
eine Low Pay Commission installiert, in der Vertreter von
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Wissenschaftler sitzen.
Diese Kommission verschafft dem Mindestlohn eine hohe
Legitimität. Sie überprüft regelmäßig seine Effekte und hat
ihn in den letzten Jahren deutlich angehoben. 

Manche Forscher warnen vor Arbeitsplatzverlusten, soll-
te ein Mindestlohn eingeführt werden. Wie schätzen Sie
diese Gefahr ein?

Bofinger: Das Risiko wird oft überzogen dargestellt. Ich
kann mir sogar vorstellen, dass keine Stellen wegfallen, wenn
wir einen Mindestlohn von 7,50 Euro einführen – die Arbeit
in den Hotels oder im Einzelhandel muss ja erledigt werden.
Über die Effekte können wir derzeit nichts Genaues sagen.
Immerhin ist bemerkenswert, dass Luxemburg den höchsten
Mindestlohn in Europa hat und gleichzeitig die geringste Ar-
beitslosenrate von Geringqualifizierten. Und umgekehrt: Ob-
wohl ausgerechnet wir in Deutschland keinen gesetzlichen
oder tariflichen Mindestlohn haben, verzeichnen wir im
westeuropäischen Vergleich die höchste Arbeitslosigkeit ge-
ring Qualifizierter. Insgesamt verläuft die Debatte in
Deutschland schon etwas seltsam, wenn der Eindruck er-

Herr Bofinger, Sie haben gemeinsam mit einem For-
schungsteam ein Konzept für den Umbau des Niedriglohn-
sektors entworfen. Im Zentrum ihres Vorschlags steht eine
negative Einkommensteuer. Wollen Sie den Niedriglohn-
bereich ausweiten?

Bofinger: Nicht ausweiten, sondern verändern. Deutsch-
land braucht auf keinen Fall mehr Niedriglöhne, es ist im
westeuropäischen Vergleich bereits ein ausgeprägtes Niedrig-
lohnland. Aber wir schlagen vor, im Niedriglohnbereich die
Beschäftigung umzuschichten – von Minijobs zu regulären
Arbeitsplätzen. Im Moment sorgt der Staat für die falschen
Jobs: Er fördert atypische statt reguläre Beschäftigung. Die
subventionierten Minijobs verdrängen oder blockieren rich-
tige Stellen. Es entstehen neue Beschäftigungspotenziale im
Dienstleistungsbereich. Die Nachfrage dafür ist da, aber sie
wird durch den Staat in die völlig falsche Richtung gelenkt.
Wie unsinnig das ist, erkennt man daran, dass es in keinem
anderen Land der Welt eine Subvention wie die 400-Euro-
Jobs gibt.

Sind am Arbeitsmarkt überhaupt Subventionen nötig?
Bofinger: Ja, weil die Globalisierung besonders die Ge-

ringverdiener dem Druck der internationalen Konkurrenz
aussetzt. Deutschland profitiert als Volkswirtschaft insge-
samt stark von seiner Einbettung in die Weltwirtschaft und
verdient sehr gut an den Exporten. Den Preis dafür zahlen im
Moment jedoch die Menschen im Niedriglohnsektor. Die
sollte man meiner Meinung nach nicht damit allein lassen.

Profitieren von einer negativen Einkommensteuer nicht
vor allem die Arbeitgeber, die ihre Kosten auf den Staat
überwälzen?

Bofinger: Diesen Effekt können Sie kaum vermeiden. Ak-
tuell ist dieser Anreiz allerdings noch größer, weil die Be-

„Der Staat fördert die falschen Jobs“
ARBEITSMARKT
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Wer eine reguläre Arbeitsstelle hat, soll nicht auf Arbeitslosengeld II angewiesen sein, sagt der 

Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Er plädiert für einen Umbau des Niedriglohnsektors – indem der 

Staat nicht Minijobs subventioniert, sondern Vollzeitstellen unterstützt.
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Minijob und ALG II. Und ganz sicher wären auch viele Voll-
zeitbeschäftigte im Niedriglohnbereich froh, nicht mehr als
„Aufstocker“ auf den Bezug von ALG II angewiesen zu sein.
Wenn sie sich nicht mehr der Bürokratie aussetzen, ihr Ver-
mögen anrechnen lassen und ihre Lebensverhältnisse offen
legen müssen, würde das für viele einen erheblichen Status-
gewinn bedeuten.   �

weckt wird, mit dem Mindestlohn werde ein exotisches In-
strument eingeführt, von dem man eigentlich nur weiß, dass
es zu steigender Arbeitslosigkeit führe.

Mindestlohn und Kombilohn werden in Deutschland
stets als gegensätzliche Ansätze diskutiert, Ihr Konzept ver-
knüpft sie jedoch. Passen die beiden Elemente überhaupt
zusammen?

Bofinger: Dass Mindestlohn und Kombilohn sich wider-
sprechen, dafür gibt es keine vernünftige Begründung. Viele
Länder – Schweden, Großbritannien, Frankreich, Vereinigte
Staaten – haben beides, eine obligatorische Lohnuntergrenze

und eine negative Einkom-
mensteuer. Und diese Länder
verzeichnen in der Beschäf-
tigung Geringqualifizierter
und in der Armutsvermei-
dung bessere Ergebnisse als
wir.

Eine Reihe von Studien
hat sich mit Ihrem Konzept
und seinen Effekten befasst.
Fast alle kamen zum Ergeb-
nis: Es wird kaum Beschäfti-
gungszuwachs geben.

Bofinger: Das liegt zu-
nächst einmal darin, dass in
diesen Studien die Bedeu-
tung der 400-Euro-Jobs
massiv unterschätzt wird.
Der größte Zuwachs an
Vollzeitarbeitsplätzen würde

aus der Abschaffung der Minijobs kommen. Aber es geht
nicht allein um die Zahl der neuen Stellen. Wir wollen zu-
gleich ein anderes Ziel erreichen: Regulär arbeitende Be-
schäftigte sollen nicht mehr Arbeitslosengeld II beziehen
müssen. Unser Ansatz will die Art verändern, wie der Staat
mit Menschen im Niedriglohnbereich umgeht. Wenn die
Leute in regulären Jobs mehr als 30 Stunden arbeiten und
aufgrund der negativen Einkommensteuer davon leben kön-
nen, dann halte ich das für besser als eine Kombination von Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de 
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Konzept für den Umbau des Niedriglohnsektors
Peter Bofinger ist Professor für Volkswirtschaftslehre in
Würzburg und Mitglied im Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Gemeinsam mit Ulrich Walwei vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) und weiteren 
Forschern hat Bofinger ein Konzept für einen Umbau des
Niedriglohnsektors entworfen. Das Ziel des Bofinger-
Walwei-Papiers: Der Staat soll nicht mehr geringfügige
Beschäftigung fördern, sondern reguläre Beschäftigung
mit mindestens 30 Arbeitsstunden je Woche.

Die Wissenschaftler schlagen darum vor, die Minijobs
abzuschaffen und die Hinzuverdienstmöglichkeiten zum
Arbeitslosengeld II (ALG II) zu reduzieren. Im Gegenzug
kommt eine negative Einkommensteuer. Vollzeitbe-
schäftigte Geringverdiener erhalten nach diesem Modell
Steuergutschriften – Ledige innerhalb einer Gleitzone
von 750 bis 1.300 Euro, Verheiratete zwischen 1.300 bis
2.000 Euro. Zudem wird für sie das Kindergeld aufge-
stockt. Ein gesetzlicher Mindestlohn von 4,50 Euro 
sichert das Lohngefüge nach unten ab.

WSI und IMK haben das Konzept kritisiert: Der
Mindestlohn sei zu niedrig angesetzt, um Armut zu
vermeiden. Zudem stünde die Mehrzahl der heutigen
ALG-II-Empfänger im Bofinger-Modell schlechter da,
weil ihre Hinzuverdienstmöglichkeiten beschnitten 
werden. Da viele kaum Chancen auf eine Vollzeitstelle
haben, käme eine große Gruppe nicht in den Genuss 
der negativen Einkommensteuer.
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Zuschuss für Geringverdiener
Eine negative Einkommensteuer benötigt einen

Mindestlohn, zeigen Erfahrungen in Westeuropa.
Steuergutschriften für Geringverdiener gibt es in vielen Län-
dern. Wie die negative Einkommensteuer wirkt, hängt von
weiteren Faktoren ab – wie etwa der Höhe von Grundsiche-
rung, Steuerfreibeträgen, Kindergeld und Mindestlohn. Das
erschwert die Übertragbarkeit der Modelle. Doch „hinsicht-
lich der Frage wie Kombi- und Mindestlöhne zusammenwir-
ken können, geben insbesondere die britischen und französi-
schen Erfahrungen interessante Hinweise“, so Karen Jaehr-
ling und Claudia Weinkopf vom Institut Arbeit und Qualifi-
kation (IAQ) in einer Expertise für die Friedrich-Ebert-Stif-
tung. Dort zeigt sich, wie sehr beide Instrumente ineinander
greifen: Der französische Kombilohn macht den eher hohen
Mindestlohn bezahlbar, der britische Mindestlohn sichert die
negative Einkommensteuer ab.

Frankreich zahlt Geringverdienern eine Beschäftigungsprä-
mie. Diese negative Einkommensteuer fällt jedoch eher be-
scheiden aus. Der Schwerpunkt liegt auf arbeitgeberseitigen
Hilfen, um den im internationalen Vergleich recht hohen
Mindestlohn von derzeit 8,27 Euro je Stunde abzustützen:
Die Unternehmen müssen bei Arbeitsplätzen mit niedrigen
Stundenlöhnen nur reduzierte Sozialversicherungsbeiträge
überweisen.

Großbritannien hat 1997 einen Mindestlohn eingeführt.
Der soll verhindern, dass die negative Einkommensteuer eine
Abwärtsspirale der Löhne in Gang setzt. Von den Steuergut-
schriften profitieren auch kinderlose Paare und Alleinstehen-
de, vor allem aber Geringverdiener mit Kindern. Der Wor-
king Tax Credit ist auf der Insel das zentrale Instrument zur
Armutsvermeidung.   �

Quelle: Karen Jaehrling, Claudia Weinkopf: Kombilöhne in 
Deutschland: neue Wege, alte Pfade, Irrweg?, 2006
Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de 


